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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Maschinenbau  

an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2011 

(SPO B-MB) 
 

vom 27. März 2020 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, erlässt die 
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm folgende Satzung: 
 

 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 08. April 2011 (Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg 
Georg Simon Ohm 2011, lfd. Nr. 11; www.th-nuernberg.de), die zuletzt mit Satzung vom 08. August 2018 
(Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2018 lfd. Nr. 22; www.th-nuernberg.de) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

„Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und Art. 66 Abs. 1 Satz 
1 des Bayerisches Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-
WK), das zuletzt durch § 1 Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, erlässt die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm folgende Satzung:“ 
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2. In § 1 wird nach „(Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2018, lfd. Nr. 10; 
www.th-nuernberg.de)“ der Halbsatz „ , zuletzt geändert durch Satzung von 15. Februar 2019 (Amtsblatt 
der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2019, lfd. Nr. 03; www.th-nuernberg.de),“ ein-
gefügt. 

 

3. § 3 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 3 

Vorpraktikum 

(1) 1Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist der Nachweis eines einschlägigen 
Vorpraktikums von mindestens acht Wochen Dauer in Vollzeit, wovon mindestens vier Wochen bis 
zur Aufnahme des Studiums absolviert sein müssen. 2Das Vorpraktikum muss bis zum Ende des 
zweiten Fachsemesters absolviert werden. 3Die/der Beauftragte für das Vorpraktikum kann auf An-
trag eine angemessene Nachfrist gewähren, wenn dieser Termin aufgrund von Krankheit oder an-
deren nicht selbst zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden kann.  

(2) Das Vorpraktikum wird angerechnet, wenn Studienbewerber*innen eine fachpraktische Ausbildung, 
die vor Aufnahme des Studiums im technischen Zweig von Fach oder Berufsoberschulen einschließ-
lich der Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft durchlaufen haben, nachweisen. 

(3) Das Vorpraktikum wird ganz oder teilweise angerechnet, wenn Studienbewerber*innen eine abge-
schlossene einschlägige Berufsausbildung oder eine einschlägige, mindestens sechsmonatige über-
wiegend zusammenhängende praktische berufliche Tätigkeit nachweisen. 

(4) Ziele, Inhalte und erforderliche Nachweise zum Vorpraktikum sind in einer gesondert herausgege-
benen Richtlinie festgelegt.“ 

 

 

 
§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. April 2020 in Kraft. 

 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Hochschulleitung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 26. März 
2020 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom  
27. März 2020. 
 
Nürnberg, 27. März 2020 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Niels Oberbeck 
Präsident 
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